
Satzung
der

Musikschule im Landkreis St. Wendel e.V.

Beschlossen in der Gründungsversammlung am 25. November 2OO2

geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 30. Mai 2023

§t
Nome und Sitz

(1) Der Verein führt den Nomen "Musikschule im Londkreis St. Wendel'. Er ist in das Vereinsregister
des Amtsgerichtes einzutrogen. Noch der Eintrogung wird der Verein den Zusatz "e.V." führen.

(2) Sitz des Vereins ist St. Wendel.

§z
Aufgoben

(1) Aufgobe des Vereins ist es, rechtlicher Träger einer Musikschule zu sein, deren Ziel sein soll,

. interessierte Kinder, Jugendliche und Erwochsene zu eigenem Musizieren anzuregen,

. einen speziellen Fachunterricht in Musik anzubieten und damit

. die Möglichkeit zu eröffnen, om Musizieren in der Gemeinschoft, in der Musikschule, in der
ollgemeinbildenden Schule und in den vielföltigen Formen des Loienmusizierens teilzuneh-
men.

(2) Er versteht den Dienst on den Schülerinnen und Schülern ols seine vordringliche Aufgobe. Darüber
hinaus will er durch Kooperation mit den allgemeinbildenden Schulen, Vorschuleinrichtungen,
Vereinen und onderen kulturellen Einrichtungen das musikalische und kulturelle Leben im Lond-
kreis St. Wendel fördern. Dos Unterrichtsongebot soll sich om Strukturplan und an den Rohmen-
lehrplönen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) orientieren.

(3) DerVerein ist konfessionell und parteipolitisch unobhtingig.

§'3
Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschliel3lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 5L fl
der Abgobenordnung, insbesondere die Förderung der Kunst und Kultur.

(2) Der Verein ist selbstlos totig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel
des Vereins dürfen nur für die satzungsmöJ3igen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen ous Mitteln des Vereins.

(3) Es dorf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverholtnismril3ig hohe Vergütungen begünstigt werden.



§t
Orgonisotion

Der Verein unterhält einen weitgehend dezentrolisierten Unterrichtsbetrieb, wobei olle Mitgliedsge-
meinden im Landkreis bei Bedorf nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

§s
Mitgliedschoft

(1) Douerhafte Mitglieder des Vereins sind

a) der Londkreis St. Wendel sowie dessen etwoige Rechtsnachfolger und

b) die kreisangehörigen Gemeinden, soweit diese ihren Beitritt erklört hoben.

Diese Mitglieder werden nach MolSgabe des § 1L4 bzw. § 189 Abs. L i.V.m. § 1L4 KSVG in der
M itgli ede rve rso m m I u ng ve rtrete n.

(2) Dorüber hinaus können die ouf Londkreisebene orgonisierten Verbönde, die auf musisch-kultu-
rellem Gebiet tötig sind (2.8. der Bund Saorlöndischer Musikvereine - Musikkreis St. Wendel, För-
derverein der Kreismusikschule etc.), ohne Rücksicht ouf ihre Rechtsform freiwillige Mitglieder
werden. Die Aufnohme ols Mitglied ist schriftlich oder in elektronischer Form zu beontragen. über
die Aufnohme ols Mitglied entscheidet der Vorstond. Die Mitgliedschoft beginnt mit dem in der
Auf na h m e bestäti g u n g festgele gte n Dotu m.

§e
E n d e de r Mitg I i e dsch aft

(1.) Die Mitgliedschaft endet durch den Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes.

(2) Der Austritt ist nur mit einer Frist von 6 Monaten zum 3L. Dezember eines jeden Jahres möglich.
Er erfolgt durch Erklörung gegenüber dem/der Vorsitzenden in Schriftform oder elektronischer
Form.

(3) Der Ausschluss konn durch den Vorstond ousgesprochen werden, wenn ein Mitglied den Verein
durch sein Verholten schödigt oder zu schodigen versucht, es gegen Sotzung, Grundsötze oder
Beschlüsse des Vereins grob verstöl3t oder lönger ols 6 Monote seinen fölligen Mitgliedsbeitrag
trotz Mahnung nicht gezohlt hat.

§z
Mitgliedsbeitrog

(L) Die Beitrrige der Mitglieder werden durch Beschluss der Mitgliederversommlung in einer Bei-
t ra g so rd n u n g fe stg e setzt.

(2) Der vom Londkreis St. Wendel zu übernehmende Verlustousgleich wird jöhrlich durch dos Mit-
glied selbst festgesetzt, mindestens jedoch in Höhe des Mitgliedsbeitrages noch Absotz 1. Eine
N o chsch u sspfli cht besteht n i cht.



§a
Orgone

orgone des vereins sind die Mitgliederversommlung, der vorstond und die Geschriftsführung.

§g
Einberufung und Durchführung der Mitgtiederuersommlung

(L) Die ordentliche Mitgliederversommlung findet einmoliöhrlich nach schluss des Geschaftsjohres
statt' Noch Möglichkeit sollte sie innerholb von sechs Monoten noch Schluss des Geschciftsjahres
stottfinden.

(2) Aul3erordentliche Mitgliederversammlungen können nach Bedorf einberufen werden. sie sind
unverzüglich einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder des Vereins oder die Hcilfte der Mit-glieder des vorstandes dies unter Angabe der Togesordnung schriftlich oder in elektronischer
Form beantrogen.

(3) Die Mitgliederversommlung ist von dem/der vorsitzenden unter Bekanntgobe der Togesordnung
spätestens 7 Toge vor dem Tagungstermin schriftlich oder in elektronischer Form einzuberufen.
Durch Beschluss der Mitgliederversommlung konn die Togesordnung geöndert oder ergönzt wer-
den. Dieser Beschluss bedorf einer Mehrheit von 2/i der obgegebenen gültigen stimmen.

(4) Jede ordnungsgemä|3 einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zaht der
anwesenden Mitglieder beschlussföhig. Jedes Mitgtied hot eine Stimme. Dos Stimmrecht konn
nicht übertrogen werden.

(5) Die Mitgliederversommlung wird von dem/der vorsitzenden, im Folle seiner/ihrer verhinderung
von e i ne m/e i n e r Ste I lve rtrete r/i n ge I eitet.

(6) Über die Mitgliederversommlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem/der vorsitzen-
den und dem/der protokoilführer/in zu unterzeichnen ist.

(7) ledes Mitglied kann Antrage on die Mitgliederversammlung richten. Diese müssen schriftlich
oder in elektronischer Form bis zu 14 Tage vor der versammlung dem vorstond zugegongei sein.
Über die Zulossung entscheidet die Mitgliederversammlung.

(8) Die Mitgliederversammlung kann ols Prösenzversommlung oder ols virtuelle Mitgliederversomm-
lung (online-Verfohren in gesichertem Kommunikationsroum) abgeholten werden. Auch eine
Kombinotion von Prösenzversommlung und virtueller versommlung (Hybridversommlung) ist
möglich' Die erforderlichen Zugangsdoten für die Teitnahme on virtielten versammlungen wer-
den dem Mitglied spcitestens drei Stunden vor Beginn der Veranstaltung mitgeteitt.

(9) Beschlüsse und wohlen können ouch schriftlich erfolgen. Dazu wird die Beschlussvorlage alpn
Mitgliedern schriftlich oder in elektronischer Form mit einer Frist von einer woche zur Stimmob-
gabe vorgelegt. stimmobgoben, die nicht bis zum Ende der Frist beim verein eingehen, gelten ols
Enthaltungen.



§10
Aufgobe n de r M itg li ed e rue rso m ml u n g

Die Mitgliederversommlung ist zustöndig für

o) die Wohlvon höchstens 3 Vorstandsmitgliedern ous den Reihen der Mitglieder i.S.d. § 5 Abs. 2,

b) die Wahl des/der Vorsitzenden,

c) die Wohlvon zwei Stellvertretern/innen,

d) Beschlüsse über Satzungsönderungen sowie die Auflösung des Vereins,

e) den Erloss der Beitragsordnung,

f ) die Auf nahme neuer Geschoftszweige innerholb und oul3erhalb des Rahmens der Vereinsoufgaben
und die Aufgobe vorhandener Geschöftszweige

g) die Gründung, den Erwerb und die vollstcindige oder teilweise Verciutlerung eines lJnternehmens,

h) den Erwerb, die Veränderung und die vollstcindige oder teilweise Veröul3erung von Beteiligungen
an onderen Unternehmen,

i) den Abschluss, die Änderung und die Kündigung von lJnternehmensvertrögen,

j) die Feststellung und die Änderung des Wirtschoftsplanes,

k) die Feststellung des lohresobschlusses und die Behandlung des Ergebnisses einschliel3lich der Ent-
lo stu ng d es Vorsta nd es,

l) die Wohl des Abschlussprüfers / der Abschlussprüferin

m) die Bestellung und Abberufung der Geschciftsführung $ n1

n) die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrotes oder des entsprechenden Über-
w a ch u ngsorgo ns vo n Betei I i g u n gs u nte rneh m e n.

§tt
Zusommensetzung und Einberufung des Vorstondes

(1) Der Vorstond besteht ous

o) den Vertretern der Mitglieder i.S.d. § 5 Abs. L und

b) höchstens 3 Vertretern der Mitglieder i.S.d. § 5 Abs. 2 (§ lO Bst. o).

c) den Vertretern i.S.d. §§ L5 Abs. 2 (Lehrerschaft) und 1G (Elternschaft).

Aus dem Kreis dieser Vorstondsmitglieder werden der/die Vorsitzende und zwei Stellvertre-
ter/innen nach § 70 Bst. b und c gewöhlt. Die Amtszeit betrtigt höchstens 2lohre; Wiederwahl
ist zulössig. Die Vorstondsmitglieder bleiben bis zur Neuwohl im Amt.



(2) Der Vorstond ist beschlussföhig, wenn er ordnungsgemö|3 in Schriftform oder in elektronischer
Form geloden wurde und mehr ols die Hölfte seiner Mitglieder onwesend sind.

(3) Die Sitzungen des Vorstandes werden von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung
von seinem/seiner Stellvertreter/in geleitet. Über Vorstandsbeschlüsse ist eine Niederschrift an-
zufertigen.

@) Die Sitzungen des Vorstondes können ols Prösenzsitzung oder ols virtuelle Sitzung (Online-Ver-

fohren in gesichertem Kommunikationsraum) obgehalten werden. Auch eine Kombination von
Prösenzsitzung und virtueller Sitzung (Hybridsitzung) ist möglich. Die erforderlichen Zugangsdo-
ten für die Teilnohme on virtuellen Versommlungen werden dem Mitglied spötestens drei Stun-
den vor Beginn der Veranstoltung mitgeteilt.

(5) Beschlüsse und Wahlen können ouch schriftlich erfolgen. Dazu wird die Beschlussvorloge ollen
Mitgliedern schriftlich oder in elektronischer Form mit einer Frist von einer Woche zur Stimmab-
gobe vorgelegt. Stimmabgoben, die nicht bis zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als
Enthaltungen.

(6) Der/die Vorsitzende vertritt den Verein gerichtlich und aul3ergerichtlich.

§tz
Aufga be n des Vo rsta n des

Der Vorstond ist zustöndig für

. die Verabschiedung der Entgeltordnung, der Schulordnung und der Vergütungsordnung so-
wie sonstiger Arbeitsvertragsrichtlinien,

. die Beschlussfassung über die Einstellung, Einstufung und Entlossung der Leitung der Musik-
schule,

. alle sonstigen Angelegenheiten, die noch dieser Satzung nicht ousdrücklich einem onderen
Organ übertragen sind.

§ß
Geschöftsführung

(L) Die Mitgliederversommlung konn einen oder mehrere gleichberechtigte Geschriftsführer/innen
des Vereins oder eine/n Geschöftsführer/in und dessen/deren stöndige/n Vertreter/in bestellen,
die ehrenomtlich oder nebenberuflich für den Verein tötig sind. § L4 Abs. 4 bleibt unberührt.

(2) Die Geschciftsführung ist im Benehmen mit dem/der Vorsitzenden zustöndig für. Grundsotzongelegenheiten bei der Abwicklung der Geschöfte der laufenden Verwoltung,
. die Entscheidung über die Einstellung, Einstufung und Entlassung von Musiklehrern/innen im

Benehmen mit der Musikschulleitung,
. die Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vor-

stondes,
. die Festlegung der Grundsötze der öffentlichkeitsarbeit,
. die Ausführung des Wirtschaftsplones,



. Entscheidungen über die Zusammenorbeit mit anderen Organisationen und Einrichtungen
sowie

. sonstige durch den Vorstond oder den Vorsitzenden übertragene Aufgoben, soweit dies noch
dieser Satzung zulössig ist.

Die Mitgliederversommlung kann der Geschöftsführung die Verfügungsberechtigung über die
Vereinskonten und dos Vereinsvermögen generell oder im Einzelfoll bis zu einer festzulegenden
H öchstg re nze ü be rtro ge n.

Nöheres regelt die Geschöftsordnu ng.

(3) Die Geschöftsführung ist gegenüber ollen Mitorbeitern/innen der Musikschule einschliel3lich der
Leitu n g we i su ngsbef ugt.

@) Zu den Sitzungen des Vorstandes und der Mitgliederversommlung ist die Geschöftsführung mit
be rate nde r Sti m m e hi nzu zuziehe n.

§u
Leitu n g d e r M u si ksch u le

(L) Die Leitung der Musikschule ist zustöndig für die pödogogische und orgonisotorische Leitung der
Musikschule sowie die Durchführung der Geschöfte der loufenden Verwaltung im Benehmen mit
der Geschciftsführung. Die Vertretung ist zu regeln. Zu den Aufgaben der Leitung gehören insbe-
sondere:

o) im pödagogischen Bereich

. Fochaufsicht über die Lehrkröfte

. Beoufsichtigung der Lehrveronstoltungen

. Fortbildung der Lehrkröfte

. Pflege der fachlichen Beziehungen zu den Einrichtungen der Musikerziehung und den kul-
turellen Einrichtungen im Londkreis

b) im orgonisatorischen Bereich

o Feststellung der Arbeitsplöne
. öffentlichkeitsorbeit, Werbung und Pflege der Kontakte zu den Eltern
. Erorbeitung von Vorschlögen im Rohmen der Erstellung des Wirtschaftsplones.

(2) Die Leitung ist gegenüber den Mitarbeitern/innen der Musikschule weisungsbefugt.

(3) Zu den Sitzungen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung ist die Leitung mit beratender
Stimme hinzuzuziehen.

fi) Die Leitung konn durch die Mitgliederversammlung auch gleichzeitig gonz oder teilweise mit den
Aufgaben der Geschäftsführung noch § 13 beouftrogt werden.



§ls
Lehrkröfte

(1) An der Musikschule unterrichten fachlich qualifizierte Lehrkröfte.

(2) Die Lehrkröfte werden durch den / die Vorsitzende/n des Betriebsrates in Vorstond und Mitglie-
derversommlung mit vollem Stimmrecht vertreten. Besteht kein Betriebsrot, so können die Lehr-
krofte aus ihrer Mitte einen Vertreter / eine Vertreterin bestimmen, der/die on den Sitzungen des
Vorstandes und der Mitgliederversammlung mit vollem Stimmrecht teilnehmen dorf.

§16
Elternschoft

Die Elternschaft konn ous ihrer Mitte einen Vertreter / eine Vertreterin bestimmen, der/die on den
Sitzungen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung mit vollem Stimmrecht teilnehmen dorf.

§tt
Förderverein

Zur Förderung der ideellen und materiellen Belange der Musikschule konn ein Förderverein gebildet
werden. Die Kreismusikschule kooperiert mit dem Förderverein. Der/die Vorsitzende des Förderver-
eins dorf an der Mitgliederversammlung und an Vorstondssitzungen berotend teilnehmen, soweit
der Förderverein nicht gleichzeitig Mitglied nach § 5 Abs. 2 ist.

§18
Entgelt

Für die Teilnahme on den Veronstaltungen der Musikschule wird in der Regel ein Schulgeld bzw.
Eintrittsgeld erhoben. Dos Nöhere bestimmt die Entgeltordnung.

§Le
Wirtschaftsjohr

W i rtschoftsja h r ist das Ko I e nderjo h r.

§20
Wirtschaftsplan

Für jedes Wirtschaftsjahr ist in sinngemöl3er Anwendung der für kommunole Eigenbetriebe gelten-
den Vorschriften ein Wirtschoftsplan aufzustellen und der Wirtschoftsftihrung eine fünfjöhrige Fi-

nanzplonung zugrunde zu legen. Der Wirtschaftsplon besteht ous dem Erfolgsplon, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht. Der von der Mitgliederversommlung beschlossene Wirtschoftsplon
und der fünfjahrige Finonzplan ist den Mitgliederni.S.d. § 5 Abs. L unverzüglich zur Kenntnis zu brin-
gen.



§21
Aufstellung und Prüfung von lohresobschluss und Lagebericht

(1) Der Jahresobschluss und der Logebericht sind entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches

des Hondelsgesetzbuches für gro!3e Kapitalgesellschaften oufzustellen und zu prüfen. Der Auftrog
des Abschlussprüfers hat sich ouch auf die sich ous § 53 Abs. 1 Nr. 7 und 2 des Housholtsgrund-
sötzegesetzes ergebenden Aufgoben zu erstrecken. Der Prüfbericht des Abschlussprüfers ist den
Mitgliedern i.S.d. § 5 Abs. l unverzüglich noch Eingang zu übersenden.

(2) Den Mitgliedern i.S.d. § 5 Abs. 1 und dem Gemeindeprüfungsamt beim Ministerium für lnneres
und Sport werden die in § 54 Hausholtsgrundsötzegesetz vorgesehenen Befugnisse eingerdumt.

§22
Besch I ussfo ssu ng u n d Wo h len

(L) Alle Beschlüsse der Organe des Vereins werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, soweit
nicht in der Sotzung etwas anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit ist der Antrog obgelehnt.
Auf Antrog eines onwesenden Mitgliedes ist eine geheime Abstimmung durchzuführen.

(2) BeiWohlen ist gewcihlt, wer mehr ols die Hölfte der obgegebenen gültigen Stimmen erholten hat.
Hat niemand mehr ols die Hölfte der obgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen
den beiden Kondidaten/innen, die die meisten Stimmen erholten hoben, eine Stichwahlstott. Ge-
wcihlt ist, wer dann die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzohl entscheidet dos
vom Versommlungsleiter zu ziehende Los. Wahlen sind grundsötzlich geheim durchzuführen, es

sei denn, doss olle Mitglieder auf geheime Wohl verzichten.

(3) Beschlüsse noch § 7 ebs. 2 und § 1.0 Bst. j und k bedürfen der Zustimmung des Landkre,rses 5t
Wendel.

§zE
Satzungsönderungen

(1) Antröge ouf Satzungscinderungen sind den Mitgliedern spötestens zwei Wochen vor dem Termin
der Mitgliederversommlung bekannt zu geben.

(2) Zur Änderung der Satzung bedarf es einer Mehrheit von 2/j der obgegebenen Stimmen.

(3)Sotzungsrinderungen, die Auswirkungen auf die Höhe des Beitroges nach § 7 Abs. 2 haben können
sowie Änderungen von § 70 Bst. j und k, § 22 Abs. 3 und § 24 Abs. 2 dieser Sotzung bedürfen der
Zustimmung des Londkreises 5t. Wendel.



§24
Auflösung

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine ausschliel3lich zu diesem Zwecke ordnungsgemdl3
einberufene Mitgliederversommlung, bei der mindestens die Hölfte der Mitglieder anwesend sein
muss, mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen erfolgen. tst diese Versammlung
nicht beschlussföhig, so ist erneut eine Mitgliederversommlung unter Wohrung der üblichen Ein-
ladungsfrist einzuberufen, die in jedem Folle beschlussföhig ist.

(2) Der Auflösungsbeschluss bedorf zu seiner Wirksomkeit der Zustimmung des Londkreises St. Wen-
del.

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfoll steuerbegünstigter Zwecke fcillt dos
Vermögen des Vereins on den Londkreis St. Wendel oder dessen Rechtsnochfolger, der es wiede-
rum unmittelbor und ousschliet3lich gemeinnützigen Zwecken zuführt.

§2s
lnkrofttrete n der Sotzung

Diese Sotzung tritt mit sofortiger Wirkung in Kroft.

Satzung beschlossen in der Gründungsversammlung in St. Wendel, am 26.7L.2002

Anderungen beschlossen in der Mitgliederversammlung in St. Wendel, am 30.05.2023

St. Wendel, dem 30.05.2023


